
Amt Berkenthin 
Finanzbuchhaltung 
Am Schart 16 
23919 Berkenthin 
 

 
 

Antrag auf Hundesteuer-Ermäßigung/Befreiung 
Kassenzeichen: (wenn bekannt) 
 

 
Hundehalter(in)              

Name, Vorname: 
 

Telefon: 

Anschrift: 
 

 
Rasse/Mischung (genaue Bezeichnung): Alter: Wurftag:                                                 

(TT.MM.JJJJ) 
Ich beantrage die Ermäßigung für meinen 
 
 
 
 
Ich beantrage die Befreiung für meinen 
 
 
 
 
War/waren der/die Hund/Hunde bereits 
zur Hundesteuer angemeldet? 
 
 
 
(Erläuterungen siehe Rückseite)  

☐   1. Hund 
☐   2. Hund    ab dem: ____________________ 
☐   3. Hund       
 
 
☐   1. Hund 
☐   2. Hund    ab dem: ____________________ 
☐   3. Hund       
  
 

☐   ja 
☐   nein 
 
 
Bescheinigungen/Nachweis beifügen 
(z.B. Urkunde Jagdprüfung, Schwerbehindertenausweis) 

Begründung: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
_________________________      ________________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift 
 

Verfügung (wird von der Finanzbuchhaltung ausgefüllt) 
Befreiung genehmigt:  Ja / Nein 
eingescannt in Steuerakte am: 
Bescheid ab am: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erläuterung zur Ermäßigung von der Hundesteuer: 
(1) Die Steuer ist auf Antrag der/des Steuerpflichtigen auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von 

a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden benötigt werden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 300 Meter 
entfernt liegen; 

b) Hunden, die zur Bewachung von Binnenschiffen benötigt werden; 
c) Hunden, die von zugelassenen Unternehmen des Bewachungsgewerbes oder von berufsmäßigen Einzelwächterinnen bzw. 

Einzelwächtern bei Ausübung des Wachdienstes benötigt werden; 
d) abgerichteten Hunden, die von Artistinnen bzw. Artisten und berufsmäßigen Schaustellerinnen bzw. Schaustellern für ihre 

Berufsarbeit benötigt werden; 
e) Hunden, die als Melde-, Sanitäts-, Schutz-, Fährten- oder Rettungshunde verwendet werden und eine Prüfung vor anerkannten 

Leistungsrichterinnen bzw. Leistungsrichtern abgelegt haben. Das mit dem Antrag vorzulegende Prüfungsergebnis darf nicht 
älter als zwei Jahre sein; 

f) Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und nachweislich jagdlich verwendet werden. 
(2) Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses Gewerbe angemeldet haben, haben zwei Hunde mit den Steuersätzen 

für den ersten und zweiten Hund zu versteuern. Für weitere Hunde, die weniger als sechs Monate im Besitz sind, braucht keine Steuer 
entrichtet zu werden. 

 
 

Erläuterung zur Befreiung von der Hundesteuer: 
(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten überwiegend aus öffentlichen 
Mitteln bestritten werden; 

2. Gebrauchshunden von Forstbeamtinnen bzw. Forstbeamten, im Privatforstdienst angestellten Personen, von bestätigten 
Jagdaufseherinnen bzw. Jagdaufsehern und von Feldschutzkräften in der für den Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderlichen 
Anzahl; 

3. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl; 
4. Sanitäts- und Rettungshunden, die von anerkannten Sanitäts- oder Katastrophenschutzeinheiten selbst oder von Personen 

gehalten werden, die anerkannten Sanitäts- oder Katastrophenschutzeinheiten angehören, wenn die Hunde eine Prüfung vor 
anerkannten Leistungsrichterinnen bzw. Leistungsrichtern abgelegt haben und entsprechend verwendet werden. Das mit dem 
Antrag vorzulegende Prüfungszeugnis darf nicht älter als zwei Jahre sein. 

5. Hunden, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden. 
6. Hunden, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen vorübergehend untergebracht sind und nicht auf die Straße 

gelassen werden; 
7. Blindenführhunden; 
8. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfebedürftiger Personen unentbehrlich sind. Sonst 

hilfsbedürftig nach Satz 1 sind Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen „B“ = Notwendigkeit ständiger 
Begleitung, „BI“ = blind, „aG“ = außergewöhnlich gehbehindert oder „H“ = hilflos besitzen. Die Steuerbefreiung kann von der 
Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden. 

9. Therapiehunden, die eine Therapiehundeprüfung entsprechend den Kriterien des Verbandes Therapiehunde Deutschland e.V. 
oder vergleichbarer Vereine, Organisationen oder Institutionen abgelegt haben und für soziale und therapeutische Zwecke 
unentgeltlich verwendet werden. 

 


